
Datenschutz und
Postdienstleister

Was Postdienstleister beim 
Datenschutz beachten müssen



Bin ich als Postdienstleister Verantwortlicher?

Postdienstleister befördern Briefe und Pakete gegen 
Entgelt. Für den Datenschutz relevant sind dabei Vorgänge, 
bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Als Postdienstleister sind Sie bei der geschäftsmäßigen 
Erbringung von Postdienstleistungen für diese Daten-
verarbeitung verantwortlich.

Was muss ich als Postdienstleister beim 
Datenschutz beachten?

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ergänzt durch 
das Postgesetz (PostG), verpflichtet auch Postdienstleister 
zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Diese 
Verpflichtungen sind im Verhältnis zu den Beschäftigten des 
Unternehmens, den Kunden und den Empfängern von Briefen 
und Paketen umzusetzen.
Als Postdienstleister können Sie sich bei Fragen hierzu
unter den angegebenen Kontaktdaten an den 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) wenden.



Welche Rechte der betroffenen Person muss ich 
als Postdienstleister beachten?

Besonders relevant für Sie als Postdienstleister sind Ihre 
Informationspflichten und die Gestaltungsrechte der 
betroffenen Personen (z. B. das Recht auf Berichtigung oder 
Löschung von Daten). Hierdurch bekommen betroffene 
Personen die Möglichkeit, auf die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten Einfluss zu nehmen.   

Braucht mein Unternehmen einen 
Datenschutzbeauftragten? 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte sind wichtige 
Ansprechpersonen in Fragen des Datenschutzes für die 
Leitung des Unternehmens, dessen Beschäftigte, Kunden und 
die Aufsichtsbehörde. Ob Sie einen Datenschutzbeauftragten 
für Ihr Unternehmen benennen müssen oder eine 
Ansprechperson für Datenschutz im Unternehmen ausreicht, 
ist gesetzlich geregelt.

Habe ich Meldepflichten, die ich als 
Postdienstleister erfüllen muss?

In bestimmten Situationen gibt die DSGVO vor, dass sowohl 
der Verantwortliche als auch ggf. der Auftragsverarbeiter 
Meldungen an ihre datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde 
abgeben müssen. Dies gilt insbesondere bei Datenpannen, 
wie z. B. den Verlust von oder den unberechtigten Zugriff auf 
personenbezogene Daten.



Was ist ein Auftragsverarbeiter?

Ein Auftragsverarbeiter ist ein Unternehmen, das vom 
Verantwortlichen für bestimmte Aufgaben und die damit 
verbundenen Datenverarbeitungen eingesetzt wird. 
Hierbei sind besondere Vorgaben zu beachten, denn die 
DSGVO erlegt neben dem Verantwortlichen auch dem 
Auftragsverarbeiter Pflichten auf. 

Wann wende ich mich an welche 
Aufsichtsbehörde?

Der BfDI ist für alle Meldungen und Fragen zum Datenschutz, 
die das Verhältnis zwischen Ihnen als Postdienstleister 
und Ihren Kunden sowie den Empfängern von Briefen und 
Paketen betreffen, zuständig. 
 
In allen anderen Fällen ist die jeweilige 
Landesdatenschutzaufsichtsbehörde 
zu kontaktieren. 

Zu den Kontaktdaten geht‘s hier: 
(QR-Code scannen)



Hinweise zur geschlechtergerechten Formulierung in BfDI-Publikationen 
finden Sie hier: www.bfdi.bund.de/geschlechtergerechte-sprache

Das Postgeheimnis und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung eines jeden Menschen sind als 
Grundrechte im Grundgesetz verankert. Sie sind damit 
grundgesetzlich geschützt und von allen Postdienst- 
leistern zu gewährleisten. 

In unserem digitalen Flyer „Datenschutz und 
Postdienstleister“ finden sich hierzu praktische 
Hinweise, insbesondere für kleinere und mittlere 
Postdienstunternehmen.

Zum digitalen Flyer gehts hier:
(QR-Code scannen)

Hier finden Sie alle nachfolgenden Hinweise sowie 
weiterführende und detaillierte Informationen rund um das 
Thema „Datenschutz und Postdienstleister“.
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